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Sachverhalt  
Mit der Satzung über die Aufhebung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung 
der Gemeinde Brunn für den Ortsteil Roggenhagen wird die Abgrenzungs- und 
Abrundungssatzung der Gemeinde Brunn für den Ortsteil Roggenhagen von 1992 
aufgehoben. Im Zuge mehrerer Baugenehmigungsstreitverfahren im 
Geltungsbereich der Satzung von 1992 ist festzustellen, dass die Satzung in ihrer 
derzeitigen Fassung nicht mehr den tatsächlichen, örtlichen, über die Jahre 
gewachsenen baulichen Entwicklungen entspricht. Die bauliche Struktur hat sich 
derart verändert, dass die bestehende Satzung den aktuellen Anforderungen an 
eine ordnungsgemäße städtebauliche Entwicklung und der gegenwärtigen 
Realität nicht mehr gerecht wird. Zudem erweist sich die Satzung als nicht mehr 
ausreichend geeignet, eine rechtsverbindliche Regelung zur Sicherstellung einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung zu gewährleisten. Die bisherigen 
praktischen Erfahrungen sowie die in den Streitverfahren gewonnenen 
Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass eine Aufhebung der Satzung 
erforderlich ist, um neue, zeitgemäße Planungsansätze entwickeln zu können. 

Am 13.05.2025 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn der 
Beschluss zur Aufstellung der Satzung über die Aufhebung der Abgrenzungs- und 
Abrundungssatzung der Gemeinde Brunn für den Ortsteil Roggenhagen gefasst. 
Gemäß § 34 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Aufhebungssatzung nach § 
34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 BauGB die Vorschriften über die Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 
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2 entsprechend anzuwenden.  Auf die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB 
verzichtet. 

Der Entwurf der Satzung über die Aufhebung der Abgrenzungs- und 
Abrundungssatzung der Gemeinde Brunn für den Ortsteil Roggenhagen hat in der 
Zeit vom 03.11.2025 bis 05.12.2025 öffentlich ausgelegen und war zeitgleich im 
Internet und auf dem Bau- und Planungsportal des Landes Mecklenburg-
Vorpommern einsehbar. Durch die Öffentlichkeit wurden keine Hinweise oder 
Anregungen vorgebracht. In der Zeit vom 09.10.2025 bis 10.11.2025 erfolgte die 
Beteiligung der Nachbargemeinden und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die in ihrer Zuständigkeit von der Planung berührt werden. 
Die Stellungnahmen der Behörden und der Träger öffentlicher Belange wurden 
geprüft und in die weitere Abwägung einbezogen. Die eingegangenen 
Stellungnahmen sind nunmehr untereinander und gegeneinander gerecht 
abzuwägen (§ 1 Abs. 7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB). Dazu wurde ein 
entsprechender Abwägungsvorschlag erarbeitet. Dieser wird hiermit der 
Gemeindevertretung zur abschließenden Beratung und Entscheidung vorgelegt. – 
Abwägungsbeschluss  

Im Ergebnis der Abwägung wurde die endgültige Satzung erarbeitet, die hiermit 
der Gemeindevertretung ebenfalls zur Beschlussfassung vorgelegt wird. – 
Satzungsbeschluss  

 
Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund 
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den 
Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für 
die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein 
Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in 
nichtöffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn beschließt: 
 
Abwägungsbeschluss: 

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden wurden 
unter Beachtung des Abwägungsgebotes entsprechend den jeweiligen 
Empfehlungen in der Abwägungstabelle geprüft.  
 

2. Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die 
Gemeinde zu eigen. Sie sind Bestandteil des Beschlusses.  
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die beteiligten Stellen von diesem 
Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
 
 

Satzungsbeschluss: 
4. Auf Grund des § 34 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 10 BauGB  beschließt die 

Gemeindevertretung die  Aufhebung der Abgrenzungs- und 
Abrundungssatzung der Gemeinde Brunn für den Ortsteil Roggenhagen, 
als Satzung. 
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5. Die Begründung wird gebilligt.  
6. Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu 

machen. Die Aufhebungssatzung ist mit der Begründung, zu jedermanns 
Einsicht bereit zu halten. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung tritt die 
Satzung über die Aufhebung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung 
der Gemeinde Brunn für den Ortsteil Roggenhagen in Kraft.  

 
Finanzielle Auswirkungen 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

X Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirsam 
 

 

 

Anlage/n 
1 Roggenhagen-Aufhebung_Satzung_26-05 (öffentlich) 

 
2 Begründung Aufhebung Roggenhagen-Satzung-26-05 (öffentlich) 

 
3 2025-12-05 Abwägungstabelle Entwurf Juli 2025_anonymisiert 

(öffentlich) 
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Dorfstraße 36  
17039 Neverin  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planverfasser: 
Planungsbüro Trautmann  
August-Bebel-Straße 20a 
15344 Strausberg 
Telefon: 0395 5824051 
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I. BEGRÜNDUNG 
1. RECHTSGRUNDLAGE 
 
Die Aufhebungssatzung basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 
worden ist, 
 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert 
worden ist, 
 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 2006 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130), 

 

• Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - 
KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024, S. 
270), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 2026 (GVOBl. M-V S. 
300, 303), 

 

• Abgrenzungs- und Abrundungssatzung der Gemeinde Brunn über die Ortslage Roggen-
hagen in der Fassung von April 1992. 

 
 
 
 

2. EINFÜHRUNG 
2.1  Lage und Umfang des Plangebietes 
 
Der Geltungsbereich ist im Plandokument gekennzeichnet und umfasst alle innerhalb der Li-
nie liegenden Bereiche des Ortsteils Roggenhagen der Gemeinde Brunn. 
 
 

 
2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
Im Zuge mehrerer Baugenehmigungsstreitverfahren im Geltungsbereich der wirksamen Ab-
grenzungs- und Abrundungssatzung ist festzustellen, dass die Satzung in ihrer derzeitigen 
Fassung nicht mehr den tatsächlichen, örtlichen, über die Jahre gewachsenen baulichen 
Entwicklungen entspricht. Die bauliche Struktur hat sich derart verändert, dass die beste-
hende Satzung den aktuellen Anforderungen an eine ordnungsgemäße städtebauliche Ent-
wicklung und der gegenwärtigen Realität nicht mehr gerecht wird. Zudem erweist sich die 
Satzung als nicht mehr ausreichend geeignet, eine rechtsverbindliche Regelung zur Sicher-
stellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu gewährleisten, da das Plandoku-
ment der Satzung mit den aktuellen Daten des Katasters nicht übereinstimmt. Die bisherigen 
praktischen Erfahrungen sowie die in den Streitverfahren gewonnenen Erkenntnisse lassen 
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darauf schließen, dass eine Aufhebung der Satzung erforderlich ist, um neue, zeitgemäße 
Planungsansätze entwickeln zu können. 
 
 
 

2.3 Planverfahren 
 
Die Aufhebung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung ist im einstufigen Verfahren auf-
zustellen.  
 
Aufstellungsbeschluss 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn hat in ihrer Sitzung am 13.05.2025 den Be-
schluss zur Aufstellung der Aufhebungssatzung über die Abgrenzung- und Abrundungssat-
zung für den Ortsteil Roggenhagen in der Fassung von April 1992 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
i.V.m. § 1 Abs. 3 BauGB gefasst. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 8 der 
Hauptsatzung am 28.06.2025 im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Neverin Info Nr. 
06/2025“ ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung wurde am 07.10.2025 von der Gemeindevertretung als 
Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB gebilligt. 
 
Landesplanerische Stellungnahme 
Mit Schreiben vom 08.10.2025 wurde dem Amt für Raumordnung und Landesplanung Meck-
lenburgische Seenplatte angezeigt. Mit Schreiben vom 05.11.2025 wurden die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung mitgeteilt. 
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung über die Abgrenzung- und Abrundungssatzung für den 
Ortsteil Roggenhagen in der Fassung von April 1992, bestehend aus dem Plandokument, 
sowie der Begründung, wurden in der Zeit vom 03.11.2025 bis einschließlich 05.12.2025 
nach § 3 Abs. 2 im Internet, unter https://amtneverin.de/unsere-gemeinden/gemeinde-
brunn/bekanntmachungen, veröffentlicht. In der gleichen Zeit haben die Entwurfsunterlagen 
während der Dienstzeiten in der Amtsverwaltung Neverin, Dorfstraße 36, 17039 Neverin öf-
fentlich ausgelegen.  Des Weiteren wurden die Entwurfsunterlagen in der gleichen Zeit auf 
dem zentralen Internetportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern, zu erreichen unter 
https://www.bauportal-mv.de, zur Einsichtnahme zugänglich gemacht. Die öffentliche Ausle-
gung ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Ver-
öffentlichungsfrist elektronisch oder bei Bedarf auch auf anderem Weg abgegeben werden 
können am 25.10.2025 im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Neverin Info Nr. 10/2025“ orts-
üblich und am 08.10.2025 im Internet, sowie am 09.10.2025 im zentralen Internetportal des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern bekannt gemacht worden. 
Bis zum 05.12.2025 ging keine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit ein.. 
 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB elektronisch mit E-Mail vom 08.10.2025 zur Abgabe einer Stel-
lungnahme aufgefordert. 
Bis zum 05.12.2025 gingen 20 Behördenstellungnahmen ein. Die Stellungnahmen wurden in 
die weitere Abwägung einbezogen. 
 
Abwägungs- und Festsetzungsbeschluss 
Die Stellungnahmen der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden von 
der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung am ………………. behandelt. In der gleichen 
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Sitzung wurde die Aufhebung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung für die Ortslage 
Roggenhagen in der Fassung vom Dezember 2025 als Satzung beschlossen. Die Begrün-
dung wurde gebilligt. 
 
 
 

3. AUSGANGSSITUATION 
3.1 Räumliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich der wirksamen Abgrenzungs- und Abrundungssatzung erstreckt sich 
über die gesamte Ortslage Roggenhagen. Wenige Wohnhäuser sind nicht Teil der Satzung. 
Roggenhagen befindet sich südöstlich des Ortsteils Brunn, östlich der Autobahn A 20 und 
nordöstlich der Stadt Neubrandenburg. 
 
 
 

3.2 Bebauung und Nutzung 

Im Ortskern von Roggenhagen befinden sich neben der Kirche und einem Gemeindehaus 
ein historischer Gutshof mit mehreren großen Scheunen. Einige der historischen Gebäude 
befinden sich in ruinösem Zustand und werden teilweise als Gartenflächen angrenzender 
Wohnbebauung genutzt. Andere Gebäude der ehemaligen Gutsanlage sind weiterhin in Nut-
zung, beispielsweise als Schlachthaus. Westlich und südöstlich der alten Gutsanlage schlie-
ßen sich mehrere landwirtschaftliche Betriebe an. In den übrigen Bereichen der Ortslage 
überwiegt Wohnbebauung, ergänzt durch mehrere Pferdekoppeln, einige gewerbliche Be-
triebe und soziale Einrichtung, die das dörflich geprägte Ortsbild mitbestimmen. 

 
 

3.3 Erschließung 

Die Ortslage Roggenhagen wird verkehrlich durch die Kreisstraße K 119 erschlossen, die 
den Ort in Nord-Süd-Richtung durchquert und die Hauptanbindung an das überörtliche Stra-
ßennetz bildet. Die technische Erschließung des Ortsteils Roggenhagen ist über das beste-
hende Netz von Ver- und Entsorgungsleitungen sichergestellt. In sämtlichen Straßen des 
Ortsteils liegen Leitungen für Trinkwasserversorgung, Schmutz- und Regenwasserentsor-
gung sowie Stromversorgung vor. Eine weiterführende Anbindung an das Telekommunikati-
onsnetz (Telefon/Internet) ist ebenfalls gegeben. 

 
3.4 Natur und Umwelt 
 
Das nächstgelegene europäische Vogelschutzgebiet (SPA) gemäß Richtlinie 2009/147/EG 
ist das Gebiet DE 2347-401 „Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“. Es be-
findet sich in einer Entfernung von ca. 3,2 km zum Plangebiet. 
Das nächstgelegene Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) nach Richtlinie 
92/43/EWG ist das FFH-Gebiet DE 2346-301 „Neuenkirchener und Neveriner Wald“, wel-
ches ca. 4,0 km vom Geltungsbereich der Planung entfernt liegt. 
Innerhalb des Plangebiets befindet sich ein kleines, stehendes Oberflächengewässer, das 
einschließlich seiner Ufervegetation gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 20 NatSchAG M-V als 
gesetzlich geschütztes Biotop eingestuft ist. 
Der Geltungsbereich der Planung liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten, wird je-
doch im Randbereich von einem Gewässer 2. Ordnung gemäß § 47 LWaG M-V tangiert. 
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3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Flurstücke des Planbereichs liegen im Besitz der Gemeinde und des Landkreises bzw. 
sind Privatbesitz.  
 
 
 
 

4. PLANUNGSBINDUNGEN 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Zur Abgrenzung des Innenbereichs im Sinne des § 34 BauGB war bislang eine Abgren-
zungs- und Abrundungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB in Kraft. Diese Satzung 
hatte die Ortslage Roggenhagen im Sinne einer Klarstellung und städtebaulichen Ordnung 
definiert. Aufgrund veränderter tatsächlicher Gegebenheiten, baulicher Entwicklungen sowie 
möglicher Unschärfen in der Satzungsabgrenzung hat die Gemeinde jedoch beschlossen, 
diese Satzung aufzuheben. 
Mit der Aufhebung entfällt vorübergehend die formale Definition des Innenbereichs, sodass 
eine eindeutige planungsrechtliche Beurteilung einzelner Grundstücke erschwert wird. Die 
Gemeinde beabsichtigt daher, im Anschluss eine aktualisierte Klarstellungssatzung gemäß 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB zu erlassen, um die bestehenden baulichen Strukturen reali-
tätsnah abzubilden und Planungssicherheit für künftige Vorhaben zu schaffen. 
 
 
 

4.2 Flächennutzungsplan 
 
Die Gemeinde Brunn hat im Planungsverband „Mecklenburg-Strelitz Ost“ mit weiteren Ge-
meinden des Amtes Neverin einen Flächennutzungsplan aufgestellt; der Flächennutzungs-
plan ist am 05.09.2005 wirksam geworden. 
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Abbildung 1: Ausschnitt Ortslage Roggenhagen aus dem wirksamen Flächennutzungsplan  
 
 
 
 

5. PLANKONZEPT 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 

Ziel der vorliegenden Aufhebungssatzung ist es, die bislang gültige Abgrenzungs- und Ab-
rundungssatzung für die Ortslage Roggenhagen aufzuheben, da sie den aktuellen baulichen 
Gegebenheiten und städtebaulichen Entwicklungszielen der Gemeinde nicht mehr ent-
spricht.  Die bisherige Satzung weist Unschärfen und Abgrenzungsmängel auf, die in der pla-
nungsrechtlichen Praxis zunehmend zu Auslegungsspielräumen und Unsicherheiten geführt 
haben – insbesondere im Hinblick auf die Zuordnung von Grundstücken zum Innen- oder Au-
ßenbereich im Sinne des § 34 BauGB. Mit der Aufhebung der Satzung entsteht zunächst ein 
rechtsfreier Zustand im Sinne der Innenbereichsabgrenzung. Dieser ist jedoch nur von kur-
zer Dauer, da die Gemeinde zeitnah beabsichtigt, eine aktualisierte Klarstellungssatzung ge-
mäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB aufzustellen. Diese neue Satzung soll den tatsächlichen 
Bestand der baulichen Nutzung sachgerecht abbilden, die Grenzen des Innenbereichs klar 
definieren und damit eine rechtssichere Beurteilung zukünftiger Bauvorhaben gewährleisten. 
Die Aufhebung dient somit der Vorbereitung einer konsistenten und zukunftsfähigen städte-
baulichen Ordnung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nach § 1 Abs. 5 BauGB. 
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6. PLANINHALT 
6.1 Aufhebungssatzung 
 
Die bestehende Abgrenzungs- und Abrundungssatzung für die Ortslage Roggenhagen wird 
aufgehoben. Mit der Aufhebung entfällt die bisherige Festlegung des Innenbereichs im Sinne 
des § 34 BauGB; es entsteht somit ein planungsrechtlich undefinierter Zustand hinsichtlich der 
Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich. 
Um künftig eine rechtssichere Beurteilungsgrundlage für die bauplanungsrechtliche Zulässig-
keit von Vorhaben innerhalb der Ortslage zu schaffen, beabsichtigt die Gemeinde, eine neue 
und aktualisierte Klarstellungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB zu erlassen. Diese soll 
den tatsächlichen baulichen Bestand sowie die städtebauliche Entwicklung der vergangenen 
Jahre berücksichtigen und damit zu einer planungsrechtlichen Klarheit beitragen. 
 
 
 

6.2 Hinweise 
6.2.1 Bodendenkmalpflegerische Belange 
 
Gem. § 2 Abs. 5 i. V. m. § 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der Erdoberfläche, in Ge-
wässern oder in Mooren verborgen liegende und deshalb noch nicht entdeckte archäologi-
sche Fundstätten und Bodenfunde geschützte Bodendenkmale.  
Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der untere Denk-
malschutzbehörde und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen. 
Wenn während der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauer, Mau-
erreste, Hölzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Münzen u. ä.) oder auffällige 
Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 
1 u. 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V, v. 
6.1.199, GVOBI. M-V Nr.1 1998, S. 12 ff., zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 12. Juli 201 (GVOBI. M-V S. 383, 392) unverzüglich der unteren Denkmalschutzbe-
hörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, 
den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Ge-
genstandes erkennen. 
Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand 
Zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
 
 
 
 
Brunn, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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 Gemeinde Brunn 
Aufhebungssatzung der Gemeinde Brunn über die Aufhebung der Abgrenzungs- und Ab-

rundungssatzung für den Ortsteil Roggenhagen  
 

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  
DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

nach § 4 Abs. 2 BauGB  
 

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 

nach § 2 Abs. 2 BauGB 
 

 ABWÄGUNGSMATERIAL 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

Aufgestellt: 
Neverin/Neubrandenburg, den 05.12.2025 
 

Amt Neverin     

Fachbereich Bau und 
Ordnung 

Dorfstraße 36 17039 Neverin Tel.: 039608-251 22 Fax: 039608-251 26 m.siegler@amtne-
verin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

August-Bebel-Straße 
20a 

15344 Strausberg Tel.: 0395-5824051 info@planungsbuero-
trautmann.de 

http://planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 11.11.2025  

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MS 05.11.2025  

3. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 07.11.2025  

4. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 30.10.2025 Keine Stellungnahme 

5. Deutsche Telekom Technik GmbH 24.10.2025  

6. Landesamt für innere Verwaltung M-V 14.10.2025  

7. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 09.10.2025  

8. Straßenbauamt Neustrelitz 10.10.2025  

9. Bergamt Stralsund 13.10.2025  

10. Landesamt für zentrale Aufgeben und Technik der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz M-V 

 x 

11. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 10.11.2025  

12. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 20.10.2025  

13. Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V 22.10.2025  

14. Landesforst M-V 06.11.2025  

15. Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“  x 

16. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern  x 

17. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 12.11.2025  

18. Flughafen Neubrandenburg Trollenhagen GmbH  x 

19. BVVG Bodenverwaltungs- und -verwertungs GmbH  x 

20. Deutscher Wetterdienst 10.11.2025  

21. Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Stargard  x 

22. Katholisches Pfarramt  x 

23. Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V  x 

24. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  x 

25. GDMcom GmbH 13.10.2025  

26. GASCADE Gastransporte GmbH 14.10.2025  

27. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 04.11.2025  

28. Telefonica o2  x 

29. Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-V  x 

Seite 15 von 48



 

    3 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

30. Ministerium für Wissenschaften, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten M-V   x 

31. Hochschule Neubrandenburg  x 

32.  Nationalparkamt Müritz  x 

33. Mecklenburg-Vorpommernsche Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG)  x 

34. Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpom-
mern 

 x 

35. 50Hertz Transmission GmbH 10.10.2025  

36. Polizeipräsidium Neubrandenburg  x 

37. E.DIS Netz GmbH 09.10.2025  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung MS 05.11.2025  

 

Nachbargemeinden: 

1. Stadt Neubrandenburg   

2. Gemeinde Grischow   

3. Gemeinde Siedenbollenthin   

4. Gemeinde Werder   

5. Gemeinde Datzetal 20.10.2025 Keine Bedenken 

6. Stadt Friedland   

7. Gemeinde Beseritz   

8. Gemeinde Neverin   

9. Gemeinde Neddemin   

 
 

Während der öffentlichen Auslegung vom 03.11.2025 bis zum 05.12.2025 gingen keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit ein 

1.   

2.   
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte werden im Rahmen der Aufhebungssatzung zur Kenntnis ge-
nommen und im erforderlichen Umfang in die Planung eingestellt. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindliche Pla-
nung den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landes-
planung entspricht. 
 
 
Die Gemeinde stellt eine Klarstellungssatzung jedoch keine Ergän-
zungssatzung auf. Im Rahmen der Klarstellungssatzung wird die Ge-
meinde kein Entwässerungskonzept erarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruk-
tur, Tourismus und Arbeit werden im Rahmen der Aufhebungssat-
zung zur Kenntnis genommen und in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass aus luftfahrtbehördli-
cher Sicht keine Einwände gegen die gemeindliche Planung beste-
hen.  
 
Kenntnisnahme. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rah-
men der Aufhebungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass Belange der Bundes-
wehr nicht beeinträchtigt werden. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsam-
tes Neubrandenburg werden im Rahmen der Aufhebungssatzung 
zur Kenntnis genommen. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass das Staatliche Bau- 
und Liegenschaftsamt Neubrandenburg nicht betroffen ist von der 
Planung. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund werden im Rahmen 
der Aufhebungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass der Plangeltungsbe-
reich keine bergbaulichen Belange berührt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der E.DIS Netz GmbH werden im Rahmen 
der Aufhebungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt die Feststellung der E.DIS Netz GmbH 
zur Kenntnis, dass sich im Geltungsbereich Nieder- und Mittelspan-
nungsstromkabel sowie Gasleitungen befinden. Für die Aufhe-
bungssatzung sind die Leitungsverläufe jedoch nicht relevant. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der GDMcom GmbH werden im Rahmen 
der Aufhebungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt die Feststellung der GDMcom GmbH, 
dass die Anlagenbetreiber Erdgasspeicher Peissen GmbH, Ferngas 
Netzgesellschaft mbH, ONTRAS Gastransport GmbH und VNG 
Gasspeicher GmbH von der gemeindlichen Planung nicht betroffen 
sind, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Industrie- und Handelskammer 
Neubrandenburg werden im Rahmen der Aufhebungssatzung zur 
Kenntnis genommen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass es von Seiten der IHK 
Neubrandenburg keine Bedenken oder weitere Hinweise bezüglich 
der Planung gibt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Aufhe-
bungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-
tungsbereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grund-
lagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
 
Der Landkreis war am Verfahren beteiligt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen 
der Aufhebungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindliche 
Planung die Belange des Landesamtes für Kultur und Denkmal-
pflege nicht berührt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Landesforst werden im Rahmen 
der Aufhebungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindliche 
Planung forsthoheitliche Belange nicht entgegenstehen. 
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Kenntnisnahme. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der 50hertz Transmission GmbH wer-
den im Rahmen der Aufhebungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass die 50hertz GmbH 
von der gemeindlichen Planung nicht betroffen ist. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellung des 
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH werden im Rahmen der 
Aufhebungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt die allgemeinen Hinweise der neu.sw 
zur Kenntnis.  
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
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Seite 38 von 48



 

    26 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im Rah-
men der Aufhebungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten des staat-
lichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 
Seenplatte keine Betroffenheit besteht. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Straßenbauamt Neustrelitz wer-
den im Rahmen der Aufhebungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Straßen-
bauamtes Neustrelitz keine Einwände gegen die gemeindliche Pla-
nung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik 
GmbH werden im Rahmen der Aufhebungssatzung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Deut-
schen Telekom Technik GmbH unter Hinweisen keine Einwände ge-
gen die gemeindliche Planung bestehen. 
Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien. Für die 
Aufhebungssatzung sind die Leitungsverläufe jedoch nicht relevant. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Vodafone GmbH/Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH werden im Rahmen der Aufhebungssatzung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Vodafone 
GmbH/Vodafone Deutschland GmbH keine Einwände gegen die ge-
meindliche Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der GASCADE Gastransporte GmbH 
werden im Rahmen der Aufhebungssatzung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass seitens der 
GASCADE Gastransporte GmbH u. a. keine Einwände gegen die ge-
meindliche Planung bestehen, da Sie von der Planung nicht betroffen 
sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Deutschen Wetterdienstes wer-
den im Rahmen der Aufhebungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Brunn nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Deut-
schen Wetterdienstes keine Einwände gegen die gemeindliche Pla-
nung bestehen. 
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